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hat daraus vielfältige Mischformen gebildet, 
die zumindest dem äußeren Anschein nach 
nicht immer das versprachen, was sie han-
delsrechtlich halten konnten. 
Dem soll nun insbesondere durch die Erst-
information des Versicherungsvermittlers 
gegenüber neuen Kunden Einhalt gebo-
ten werden. Danach soll sich der Versi-
cherungsvermittler nicht nur outen, ob er 
Versicherungsmakler oder Versicherungs-
vertreter ist, sondern als Vertreter darüber 
hinaus angeben, ob er mit ausdrücklicher 
Gewerbeerlaubnis, als gebundener Ver-
sicherungsvertreter oder per Erlaubnis-
befreiung tätig wird. Bestimmte Annex-
vertriebe sowie so genannte Tippgeber 
brauchen sich hingegen nicht um eine 
gewerberechtliche Erlaubnis zur Versiche-
rungsvermittlung zu bemühen und auch 
keine Mitteilungen zu machen.
Banken und andere größere Betriebe, die 
auch Versicherungen vermitteln, müssen 
bei der Qualifi kation nur den Nachweis 
einer angemessenen Zahl entsprechend 
ausgebildeter, verantwortlicher Personen 
(Geschäftsführung, Prokuristen, Hand-
lungsbevollmächtigte) erbringen. Aller-
dings wird dies kein Freibrief dafür sein 
können, dass die konkrete Beratung in 
Versicherungsfragen durch unqualifi zierte 
Personen durchgeführt wird. 

Matthias Beenken

Der gerade veröffentlichte Referenten-
entwurf für die Umsetzung der Ver-

sicherungsvermittlerrichtlinie in nationales 
Recht stellt alle Versicherungsvermittler 
und somit auch die Vertriebsverantwortli-
chen vor neue Herausforderungen. Denn 
die Versicherungsvermittlung wird ein er-
laubnispfl ichtiges Geschäft nach § 34d 
Gewerbeordnung. 
Klar ist: Zur Beantragung des § 34d GewO 
wird man grundsätzlich drei Anforderun-
gen erfüllen müssen:
 1. eine Vermögensschadenshaftpfl icht
 2. guter Leumund
 3. ausreichende Qualifi kation
Zu 1.: Hier stehen die Bedingungen schon 
seit längerer Zeit fest. Die Deckungssum-
men betragen bis zu eine Mil-
lion Euro pro Schadensfall 
und 1,5 Millionen Euro 
pro Jahr. Wichtig 
ist, dass die Versi-
cherung europa-
weit Gültigkeit 
haben muss.
Zu 2.: Hier wird 
sich jeder Ver-
mittler wohl 
ein polizeiliches 
Führungszeugnis 
besorgen müssen. 
Denn der „gute Leu-
mund“ ist in der Regel 
nicht vorhanden, wenn der 
Antragsteller in den letzten fünf Jahren 
wegen eines Verbrechens oder Delikte wie 

Diebstahl, Erpressung, Betrug usw. rechts-
kräftig verurteilt worden ist. Gleiches gilt, 
wenn er in ungeordneten Vermögensver-
hältnissen lebt (das Insolvenzverfahren 
über ihn eröffnet wurde). 
Zu 3.: Nun wird es schon spannender, 
denn hier kommt es darauf an, welche 
vertragliche Bindung der Vermittler zu 
dem Unternehmen hat, welche Vorquali-
fi kationen er/sie hat und wie lange er/sie 
schon Versicherungen vermittelt. 

 Bestandsschutz

Schauen wir uns zunächst den selbstän-
digen Vermittler (§ 84er) an. (Dieselben 

Regelungen gelten übrigens 
auch für Makler nach § 93 

HGB.) Nehmen wir fol-
gende unterschied-

liche Ausgangssi-
tuationen an: 
Die Umsetzung 
der Versiche-
rungsvermittler-
richtlinie in deut-
sches Recht tritt 

zum 1. Januar 
2007 in Kraft. Ver-

mittler: Karl Müller, 
38 Jahre, Realschulab-

schluss, Lehre als Industrie-
kaufmann. Somit hat Karl Müller 

keine anerkannte versicherungsspezifi sche 
Vorqualifi kation. Damit kommt es nun auf 
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Was haben Vertriebschefs für Ihre Vermittler zu beachten? Welche 
Kenntnisse, Zeiten und Qualifi kationen werden angerechnet? 
PERFORMANCE liefert Antworten.

Auf den Punkt gebracht

• Die Versicherungsvermittlung wird ein 
erlaubnispfl ichtiges Geschäft nach 

§ 34d Gewerbeordnung.

• Bestandsschutz: Mindestens seit dem 
31. August 2000 ununterbrochen als 

Versicherungsvermittler tätig.

• Vertriebschefs sollten die nächsten 
Monate für ein „Scannen“ ihrer Ver-

triebsmannschaft nutzen.
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den Zeitpunkt an, seit dem Karl Müller Ver-
sicherungen vermittelt. Karl Müller vermit-
telt seit dem 30. August 2000 (oder früher) 
ununterbrochen Versicherungen und kann 
dies auch nachweisen. 
Karl Müller kann „Bestandsschutz“ geltend 
machen. Denn er war „seit dem 31. Au-
gust 2000 selbständig oder unselbständig 
ununterbrochen als Versicherungsvermitt-
ler tätig“. Er benötigt somit keine zusätz-
liche Qualifi kation mehr, um die Erlaubnis 
nach § 34d GewO zu beantragen. (Eine 
Vermögensschadenshaftpfl icht muss er 
dennoch ab dem In-Kraft-Treten der Richt-
linie haben).
Karl Müller vermittelt seit dem 1. September 
2000 Versicherungen und kann dies auch 
nachweisen. Damit fällt Karl Müller nicht 
mehr unter die Bestandsschutzregelung. Er 
hat nun für eine Übergangsfrist von zwei 
Jahren Zeit, eine Qualifi kation (zum Beispiel 
„Versicherungsfachmann IHK“, „Fachbe-
rater für Finanzdienstleistungen IHK“ oder 
„Fachwirt für Finanzberatung IHK“) nach-
zuholen und anschließend seine Erlaubnis 
nach § 34d zu beantragen. Während dieser 
Übergangsfrist darf er „ganz normal“ wei-
ter vermitteln. 

 Voraussetzungen

Er muss aber bis zum 31. Dezember 2008 
seine Qualifi kation erfolgreich abgelegt 
und die Erlaubnis nach § 34d GewO er-
halten haben. Denn sonst darf Karl Mül-
ler ab dem 1. Januar 2008 so lange keine 
Anträge mehr unterschreiben, bis er die 
Prüfung bestanden und seine Erlaubnis 
erhalten hat. Eine Vermögensschadens-
haftpfl icht muss er dennoch ab dem In-
Kraft-Treten der Richtlinie haben.
Sollte Karl Müller – abweichend von der 
Ausgangssituation – eine der nachfolgen-
den Qualifi kationen haben, würde diese 
als ausreichend anerkannt werden:
–  Abschlusszeugnis als Versicherungskauf-

mann oder Kaufmann für Versicherun-
gen und Finanzen.

–  Abschlusszeugnis als Versicherungs-

fachwirt, abgeschlossenes Studium als 
Diplom-Betriebswirt, als Bachelor oder 
Master (Fachhochschule oder Berufs-
akademie) mit der Fachrichtung Versi-
cherungen.

–  Abschlusszeugnis als Fachberater für Fi-
nanzdienstleistungen IHK, wenn

 a)  ein Abschlusszeugnis als Bank- oder 
Sparkassenkaufmann und eine min-
destens einjährige Berufserfahrung 
im Bereich Versicherungsvermittlung, 

 b)  eine abgeschlossene allgemeine kauf-
männische Ausbildung und eine min-
destens zweijährige Berufserfahrung 
im Bereich Versicherungsvermittlung 
oder

 c)  eine mindestens dreijährige Berufser-
fahrung im Bereich Versicherungsver-
mittlung nachgewiesen werden kann. 

–  Abschlusszeugnis als Fachwirt für Fi-
nanzberatung IHK, Abschlusszeugnis als 
Bank- oder Sparkassenkaufmann, wenn 
eine mindestens dreijährige Berufserfah-
rung im Bereich Versicherungsvermitt-
lung nachgewiesen werden kann,

–  Abschlusszeugnis als Investmentfonds-
kaufmann, wenn eine mindestens drei-
jährige Berufserfahrung im Bereich Ver-
sicherungsvermittlung nachgewiesen 
werden kann.

Eine erfolgreich ein Studium an einer 
Hochschule oder Berufsakademie ab-
schließende Prüfung steht der erfolgreich 
abgelegten Sachkundeprüfung gleich, 
wenn die Industrie- und Handelskammer 
sie anerkennt. Dies setzt in der Regel vor-
aus, dass zusätzlich eine mindestens drei-
jährige Berufserfahrung im Bereich Versi-
cherungsvermittlung nachgewiesen wird.

  Scannen der Vertriebsmann-
schaft

Karl Müller möchte ab dem 2. Januar 
2007 mit der Versicherungsvermittlung 
anfangen. In diesem Fall kommt Karl 
Müller nicht mehr in den Genuss der 
zweijährigen Übergangsfrist, da er nach 
dem In-Kraft-Treten der Richtlinie mit der 

Vermittlung beginnen möchte. Und für 
alle selbständigen Vermittler, die nach In-
Kraft-Treten der Richtlinie mit der Versi-
cherungsvermittlung starten, gilt: erst die 
Erlaubnis nach § 34d GewO einholen und 
dann starten. 
Das heißt also: Karl Müller muss sich zu-
nächst qualifi zieren und die Prüfung erfolg-
reich ablegen, sich eine Vermögensscha-
denshaftpfl icht und sein Führungszeugnis 
besorgen. Dann muss er mit diesen Papie-
ren seine Erlaubnis nach § 34d GewO bei 
der IHK beantragen. Erst dann darf Karl 
Müller Versicherungen vermitteln. Bis da-
hin darf er wohl bereits als „Tipp-Geber“ 
fungieren und zum Beispiel Kundendaten 
einholen. Verträge darf er jedoch (noch) 
nicht unterschreiben!
Sie sehen, wie wichtig es für Vertriebs-
chefs ist, sich ab sofort ein genaues Bild 
der eigenen Vertriebsmannschaft zu ma-
chen. Wenn dieses Bild unvollständig ist, 
kann es dazu kommen, dass erfolgreiche 
Vermittler ab 2009 so lange nicht mehr 
vermitteln können, bis sie ihre Qualifi ka-
tion nachgeholt haben. Das wäre sehr 
teuer. Deshalb sollten Vertriebschefs die 
nächsten Monate für ein „Scannen“ ihrer 
Vertriebsmannschaft nutzen. 
Welche Regelungen für Karl Müller gelten, 
wenn er bei einem Vertrieb fest angestellt 
oder in der Ausschließlichkeit eines Versi-
cherungsunternehmens tätig wäre, lesen 
Sie in der nächsten Ausgabe von PERFOR-
MANCE.
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